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Sanktionsstufen 
 
S1 Abmahnung oder Nachreichung von Unterlagen 
S2 kostenpflichtige Nachkontrolle 
S3 Ausschluss der betr. Warenpartie von der Vermarktung als Steirisches Kürbiskernöl, diesbezügliche 

Meldung an die Behörde und ggf. Verpflichtung zur schriftlichen Information von betroffenen Käufern; 
kostenpflichtige Nachkontrolle 

S4 - für Mitglieder von Bündlern:  
ggf. Ausschluss von Warenpartien von der Vermarktung als Steirisches Kürbiskernöl, diesbezügliche 
Meldung an die Behörde und ggf. Verpflichtung zur schriftlichen Information von betroffenen Käufern; 
vorläufig Ausschluss aus der Vereinigung bzw. Untersagung der Zulieferung von konformen Rohstoffen 
für die Dauer einer mit der zuständigen Behörde zu vereinbarenden Frist; 

 - für Bündler/Vermarkter/Verarbeiter:  
Auflösung der Zertifizierung und Meldung an die Behörde; ggf. Ausschluss von Warenpartien von der 
Vermarktung als Steirisches Kürbiskernöl und ggf. Verpflichtung zur schriftlichen Information von 
betroffenen Kunden der Mitglieder 

 
Allgemein gilt: 
 
Erhöhung der Sanktionsstufe bei Wiederholung von Mängeln oder Verstößen möglich! 
 
 
Vergehenskatalog und entsprechende Sanktionierungsstufen: 
 
  
Landwirte 

 
- Belege nicht verfügbar (erstmalig)   S1  
- Kennzeichnungsfehler (Formfehler)   S1 
- Nichtrückgabe von Mengenwertscheinen bei anderweitiger Produktverwendung (kein Missbrauch)  S1 
- Nichtverwendung EU-Zeichen auf spezifikationsgemäßen Produkten  S2 
- Nicht zweckorientierte Verwendung von Prüfnummern oder Mengenwertscheinen  S2 
- Nichtverwendung von Prüfnummern auf spezifikationsgemäßen Produkten S2 
- Falschangabe von Daten (Mengen, Flächen) gegenüber Bündler/VAM/Händler  S2 
- Verwendung nicht spezifikationsgemäßer Sorten beim Anbau  S3 
- Nicht beabsichtigte Vermischung mit nichtkonformer Ware (z.B. bei Zukauf)   S3 
- Lohnverarbeitung außerhalb des geographischen Gebietes  S3 
- Missbrauch von Belegen (erstmalig)  S3 oder S4 – je nach Schadensausmaß 
- Beabsichtigte Vermischung mit nichtkonformen Warenströmen  S4 
- Kontrollverweigerung ohne triftigen Grund  S4 
- Nichtbezahlen von Gebühren (Mahnwesen berücksichtigt) S4 
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Verarbeiter/Vermarkter  
 

- Belege nicht verfügbar (erstmalig), verspätete Vorlage von Datenmaterial   S1  
- Keine Meldung von zertifizierungsrelevanten Änderungen (Gesellschaftsform, Organistation, Zahlen 

und Daten von Mitgliedern)  S1 
- Nichtrückgabe von Mengenwertscheinen bei anderweitiger Produktverw. (kein Missbrauch)  S1 
- Kennzeichnungsfehler (Formfehler)  S1 
- Keine Meldung von zertifizierungsrelevanten Änderungen  S1 
- Schwere Mängel bei der Betriebsbuchführung, Chargenidentifizierung   S2 
- Nichtverwendung von Systemeigenen Prüfnummern auf spezifikationsgem. Produkten  S2 
- Unregelmäßigkeiten bei der Übereinstimmung von Datenmaterial und Realität  S2 
- Nichtverwendung EU-Zeichen auf spezifikationsgemäßen Produkten  S2 
- Mangelhafte zeitliche oder räumliche Trennung  S2 
- Unerklärliche Nichtstimmigkeit bei der Mengenflussberechnung  S2 
- Manipulation von Daten (erstmalig)  S3 
- Geographische Lage der Zulieferer / Verarbeiter (ggf. auch Mitglieder) nicht spezifikationsgemäß  S3 
- Verarbeitung nicht spezifikationsgemäß  S3 
- Nicht beabsichtigte Vermischung mit nichtkonformer Ware bei Zukauf   S3 
- Missbrauch von Belegen (erstmalig)  S3 oder S4 – je nach Schadensausmaß 
- Missbrauch von Chargen-/Prüfnummern (erstmalig)  S3 oder S4 – je nach Schadensausmaß 
- Beabsichtigte Vermischung mit nichtkonformen Warenströmen  S4 
- Nichtverhängung von Liefersperren für dezertifizierte Lieferanten / Dienstleister  S4 
- Kontrollverweigerung ohne triftigen Grund  S4 
- Nichtbezahlen von Gebühren (Mahnwesen berücksichtigt) S4 

 
 
Bündler 
 

- Keine Meldung von zertifizierungsrelevanten Veränderungen   (Gesellschaftsform, Organisation, Zahlen 
u. Daten von Mitgliedern)  S1 

- Verspätete Vorlage von Datenmaterial  S1 
- Unregelmäßigkeiten in der Übereinstimmung von Datenmaterial und Realität  S2 
- Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe interner Kennzeichnungen (Prüfnummern,  

Mengenwertscheine,…)  S2 
- Manipulation von Daten (erstmalig)  S3 
- Geographische Lage der Mitglieder nicht spezifikationsgemäß (LW oder VA)  S3 
- Beabsichtigte Manipulationen bei der Vergabe von interner Kennzeichnungen (Prüfnummern, 

Mengenwertscheine,…)  S4 
- Kontrollverweigerung ohne triftigen Grund  S4 
- Nichtausschluss von Mitgliedern bei entspr. Verstößen   S4 
- Nichtbezahlen der Kontrollgebühren  S4 

 
 
 
 


